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18 C . Eingereichte Motion Clavadetscher Diego (FDP), Beyeler Paul (EVP), Freudiger Patrick (SVP) und FDP/jll-Frak-

tion vom 29. Juni 2020: Führung der mehrheitlich von der Stadt gehaltenen Gesellschaften 

Motionstext: 

"Führung der mehrheitlich von der Stadt gehaltenen Gesellschaften 

Der Gemeinderat wird beauftragt, sicherzustellen, dass  

 der Informationsfluss zwischen den von der Stadt Langenthal gehaltenen Gesellschaften und den zu-

ständigen städtischen Organen zeitnah und umfassend funktioniert, 

 die zuständigen städtischen Organe über eine Eignerstrategie und eine zeitnahe Kontrolle der Einhal-

tung und Umsetzung dieser Eignerstrategie Einfluss auf die Gesellschaften nehmen können,  

 ein Mitglied der zuständigen städtischen Behörde nicht schon dann in den Ausstand treten muss, 

wenn die städtische Behörde Themen behandelt, die eine von der Stadt mehrheitlich gehaltene Ge-

sellschaft betreffen und das betreffende Behördenmitglied in den Organen dieser Gesellschaft (bspw. 

Verwaltungsrat) Einsitz hat.  

Im Rahmen der Umsetzung der Motion ist eine Variante zu prüfen, bei der die Eigner- und Regulatoreninteressen 

durch interne Massnahmen organisatorisch voneinander getrennt werden. 

Begründung: Es ist uns bewusst, dass bei vielen Gesellschaften Eignerstrategien bestehen und dass periodisch 

Gespräche zwischen den Organen der Stadt und den Organen der von der Stadt gehaltenen Gesellschaften 

stattfinden. Ob dies aber in einer festgelegten Systematik stattfindet, ist nicht bekannt.  

Beim Studium der Grundlagenakten ist jedenfalls festzustellen, dass bei Geschäften, die eine von der Stadt ge-

haltene Gesellschaft betreffen, die jeweiligen Mitglieder des Gemeinderates, die in dieser Gesellschaft Einsitz 

im Verwaltungsrat haben, in den Ausstand treten müssen. Durch diese Massnahme wird der Informationsaus-

tausch zwischen Aktionariat und Gesellschaft unterbunden und es wird die Einflussnahme der städtischen Or-

gane auf die von der Stadt gehaltenen Gesellschaften sowie der Informationsfluss eingeschränkt. Dies kann 

nicht im Interesse der Stadt liegen.  

Der letzte Punkt (organisatorische Trennung zur Verhinderung einer Interessenkollision) ist vor allem dann von 

Belang, wenn die Gemeinde eine öffentliche Aufgabe kraft kommunalem Recht schafft und gleichzeitig Eigentü-

merin der ausgegliederten Gesellschaft ist. In solchen Fällen besteht die latente Gefahr, dass die beiden Rollen 

miteinander vermischt werden." 

Diego Clavadetscher, Paul Beyeler, Patrick Freudi-

ger und FDP/jll-Fraktion 

Die Behandlung der Motion erfolgt gemäss Art. 52 Abs. 1 lit. a., Abs. 2 und 3 sowie Art. 53 der Geschäftsordnung 

des Stadtrates 1 

 

 

____________________ 

1  Art. 52 Abs. 1 lit. a., Abs. 2 und 3 der Geschäftsordnung des Stadtrates (Fristen) 
1 Der Gemeinderat hat innert folgender Fristen vorzulegen: 

 a. die Stellungnahme zur Qualifikation von Motionen und zur Erheblicherklärung von Motionen und Postulaten: bis zur übernächs-

ten Ratssitzung 
2 Auf begründetes Gesuch des Gemeinderates kann die Stadtratspräsidentin bzw. der Stadtratspräsident die Frist verlängern, höchs-

tens aber verdoppeln. Bei dringlich erklärten Vorstössen ist keine Fristverlängerung möglich. 
3 Erfolgt die Beantwortung nicht innert der Frist bzw. wird kein Fristverlängerungsgesuch gestellt oder ein solches abgelehnt, so 

kann die Stadtratspräsidentin bzw. der Stadtratspräsident die Beschlussfassung über Motionen und Postulate traktandieren, ohne 

dass eine Antwort des Gemeinderates vorliegt. 
Art. 53 der Geschäftsordnung des Stadtrates (Form der Behandlung) 

Die Beantwortung der parlamentarischen Vorstösse erfolgt in der Regel schriftlich. 
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